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Prinzenallee 11a
40549 Düsseldorf

Telefon 0211/558560
Telefax 0211/556595
E-Mail info@tz-media.de
Internet www.tz-media.de
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Bischofberger & Schaible GmbH
Birkenwaldstraße 42b
70191 Stuttgart

Telefon 0711/259434-3
Telefax 0711/259434-44
E-Mail mail@bischofberger.net
Internet www.medienpartner.net
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Verlagsbüro Krimmer GmbH
Am Lindenbaum 24
60433 Frankfurt/Main

Telefon 069/5309080
Telefax 069/53090850
E-Mail info@krimmer.com
Internet www.krimmer.com
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MedienPartner GmbH 
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› Adresse
Nikolaistraße 7 • 24937 Flensburg
Postfach 1563 • 24905 Flensburg

› Anzeigen-/Buchungsservice
Telefon 0461/808-2012
Telefax 0461/808-2014
E-Mail mediaservice@sh-presse.de

›
› Anzeigenleitung

Telefon 0461/808-2000
Telefax 0461/808-2022
E-Mail anzeigenleitung@sh-presse.de

› Druckunterlagenübertragung
E-Mail druckunterlagen@sh-presse.de
Leonardo-Pro 0461/318566-50

www.schleswig-holstein-presse.de
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Verkaufte Auflage
IVW  II/2009

Flensburger Tageblatt
Schleswiger Nachrichten
Schlei-Bote, Kappeln
Eckernförder Zeitung
Nordfriesland Tageblatt
Sylter Rundschau
Der Insel-Bote, Wyk auf Föhr
Husumer Nachrichten
Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Rendsburg
Holsteinischer Courier, Neumünster
Norddeutsche Rundschau, Itzehoe
Wilstersche Zeitung
Elmshorner Nachrichten
Ostholsteiner Anzeiger
Stormarner Tageblatt
Der Nordschleswiger, Apenrade
Flensborg Avis
Dithmarscher Landeszeitung
Brunsbütteler Zeitung
Dithmarscher Kurier
Marner Zeitung
Pinneberger Tageblatt
Wedel-Schulauer Tageblatt
Barmstedter Zeitung
Quickborner Tageblatt
Schenefelder Tageblatt
Uetersener Nachrichten
Fehmarnsches Tageblatt 
Heiligenhafener Post

Montag bis Sonnabend 264.172 Exemplare
Montag bis Freitag 259.261 Exemplare
Sonnabend 286.919 Exemplare

ZIS-Nr. 104230
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Anschrift
shp Schleswig-Holstein Presse 
Nikolaistraße 7
24937 Flensburg

Postfach 1563
24905 Flensburg

Bankverbindung
HypoVereinsbank
BLZ 200 300 00 
Konto 2347698

Anzeigenleitung
Telefon 0461/808 - 20 00
Telefax 0461/808 - 20 22
anzeigenleitung@sh-presse.de

Anzeigen-/Buchungsservice
Telefon 0461/808 - 20 12
Telefax 0461/808 - 20 14
mediaservice@sh-presse.de

Anzeigen- und 
Druckunterlagenschluss
3 Werktage vor Erscheinen
Reiseanzeigen: 4 Werktage vor
Erscheinen

Ortspreise
Der Ortspreis kommt für direkt  erteilte
Aufträge des lokalen Einzelhandels,
Handwerks und Gewerbes zur Anwen-
dung.

Alle Preise zzgl. MwSt.

AE-Provision
15 % auf den Anzeigen- und Beilagen-
grundpreis.

Zahlungsbedingungen
Zahlung erfolgt sofort nach 
Rech nungserhalt ohne Abzug. 
Bei Bank abruf 2%.

Nachlässe
Bei Abnahmen innerhalb eines
Kalenderjahres auf Basis des Men -
gen volumens im Rheinischen Format.

Malstaffel         Mengenstaffel

6 x 5 % 3.000 mm 5%
12 x 10 % 5.000 mm 10%
24 x 15 % 10.000 mm 15%
52 x 20 % 20.000 mm 20%
75 x 21 %

100 x 22 %

Erweiterte Mengenstaffel
30.000 mm 21 %
60.000 mm 22 %
80.000 mm 23 %

100.000 mm 24 %
150.000 mm 25 %

Abschlüsse werden entweder nach
der Mal- oder der Mengenstaffel
abgerechnet.

Beilagenrabatt
ab 500.000 Stück 1%
ab 1.000.000 Stück 2 %
ab 1.500.000 Stück 3 %
ab 2.000.000 Stück 4 %
ab 2.500.000 Stück 5 %
ab 3.000.000 Stück 6 %
ab 4.000.000 Stück 7 %
ab 5.000.000 Stück 8 %

Streckenrabatt auf Anfrage.

Chiffregebühr
Für Chiffre-Anzeigen wird eine
Gebühr von 20,- € erhoben.
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Formate Satzspiegel Seitenvolumen Spaltenzahl

Berliner Format (BF): 282 mm Breite x 430 mm Höhe 1 Seite = 2.580 mm 6
Rheinisches Format (RF): 325 mm Breite x 480 mm Höhe 1 Seite = 3.360 mm 7

Mindestgrößen Berliner Format Rheinisches Format Anmerkungen

Farbanzeigen im Anzeigenteil 1 ZF ab 50 mm 1 ZF ab 50 mm Bei Anzeigen unter 50 
2 + 3 ZF/4c ab 200 mm 2 + 3 ZF/4c ab 200 mm bzw. 200 mm wird die

Mindestgröße berechnet.

Textteilanzeigen s/w ab 20 mm ab 20 mm 
(nur 1- oder 2-spaltig), (nur 1- oder 2-spaltig),
Gesamtumfang aller Gesamtumfang aller 
Textteilanzeigen max. 120 mm je Seite Textteilanzeigen max. 120 mm je Seite

Textteilanzeigen Farbe ab 50 mm ab 50 mm
(nur 1- oder 2-spaltig), (nur 1- oder 2-spaltig),
Gesamtumfang aller Gesamtumfang aller 
Textteilanzeigen max. 120 mm je Seite Textteilanzeigen max. 120 mm je Seite

Textanschließend ab 480 mm ab 560 mm

Blatthohe Anzeigen 1- bis 6-spaltig/430 mm hoch 1- bis 7-spaltig/480 mm hoch

Blattbreite Anzeigen 6-spaltig/bis 430 mm hoch 7-spaltig/bis 480 mm hoch

1000-er Eckfeld Festgröße: Festgröße: 
4-spaltig/250 mm hoch 4-spaltig/250 mm hoch

Festpreise: Festpreise:
Grundpreise  Mo.-Fr. Sa. Ortspreise  Mo.-Fr. Sa.
s/w  14.354,50 15.200,00 s/w  12.198,00 12.920,00
1 ZF 16.511,00 17.480,00 1 ZF 14.031,50 14.858,00
2 ZF 17.945,50 19.000,00 2 ZF 15.247,50 16.150,00
3ZF/4c 20.814,50 22.040,00 3ZF/4c 17.689,00 18.734,00

Panorama-Anzeigen 13-spaltig/200 mm hoch 15-spaltig/200 mm hoch 
bis max. 430 mm hoch bis max. 480 mm hoch
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Ortspreise Ortspreis Montag - Freitag (€/mm) Ortspreis Sonnabend (€/mm)
s/w 1ZF* 2ZF* 3ZF/4c* s/w 1ZF* 2ZF* 3ZF/4c*

Gleichformatige Anzeigen
mm-Preis 12,84 14,77 16,05 18,62 13,60 15,64 17,00 19,72 

mm-Preis gesplittet
Berliner Format 3,80 4,37 4,75 5,51 4,02 4,62 5,03 5,83 
Rheinisches Format 9,04 10,40 11,30 13,11 9,58 11,02 11,98 13,89

1000er-Format
(185 mm breit x 250 mm hoch) 12.198,00 14.031,50 15.247,50 17.689,00 12.920,00 14.858,00 16.150,00 18.734,00

1/1 Seite 40.178,40 46.218,60 50.223,00 58.265,40 42.560,40 48.946,80 53.230,20 61.711,80 

Gleichformatige Stellenanzeigen**
mm-Preis --- --- --- --- 11,56 13,29 14,45 16,76 

mm-Preis gesplittet (Stellenanz.)**
Berliner Format --- --- --- --- 3,42 3,93 4,28 4,96 
Rheinisches Format --- --- --- --- 8,14 9,36 10,18 11,80 

Textteilanzeigen*** 51,36 59,06 64,20 74,47 54,40 62,56 68,00 78,88

Gleichformatige Reiseanzeigen****
mm-Preis --- --- --- --- 9,52 10,95 11,90 13,80

mm-Preis gesplittet (Reiseanzeigen)
Berliner Format --- --- --- --- 2,81 3,23 3,51 4,07 
Rheinisches Format --- --- --- --- 6,71 7,72 8,39 9,73

* Mindestgröße für Farbanzeigen: 1 ZF 50 mm, 2 + 3 ZF/4c 200 mm
** erscheint zusätzlich unter www.nordclick.de
*** Nur ein- oder zweispaltig möglich, Mindestgröße 20 mm, Gesamtumfang bis zu 120 mm, Farbe ab 50 mm.
**** ermäßigter mm-Preis für Kurverwaltungen, Fremdenverkehrsverbände, Hotels, Pensionen, Ferienhausvermieter, Gasthöfe, Sanatorien.

6

7

Grundpreise Grundpreis Montag - Freitag (€/mm) Grundpreis Sonnabend (€/mm)
s/w 1ZF* 2ZF* 3ZF/4c* s/w 1ZF* 2ZF* 3ZF/4c*

Gleichformatige Anzeigen
mm-Preis 15,11 17,38 18,89 21,91 16,00 18,40 20,00 23,20 

mm-Preis gesplittet
Berliner Format 4,47 5,14 5,59 6,48 4,73 5,44 5,91 6,86 
Rheinisches Format 10,64 12,24 13,30 15,43 11,27 12,96 14,09 16,34

1000er-Format
(185 mm breit x 250 mm hoch) 14.354,50 16.511,00 17.945,50 20.814,50 15.200,00 17.480,00 19.000,00 22,040,00

1/1 Seite 47.283,00 54.387,60 59.110,20 68.563,20 50.070,60 57.580,80 62.590,20 72.601,20

Gleichformatige Stellenanzeigen**
mm-Preis --- --- --- --- 13,60 15,64 17,00 19,72 

mm-Preis gesplittet (Stellenanz.)**
Berliner Format --- --- --- --- 4,02 4,62 5,03 5,83 
Rheinisches Format --- --- --- --- 9,58 11,02 11,98 13,89

Textteilanzeigen*** 60,44 69,51 75,55 87,64 64,00 73,60 80,00 92,80 

Gleichformatige Reiseanzeigen****
mm-Preis --- --- --- --- 11,20 12,88 14,00 16,24 

mm-Preis gesplittet (Reiseanzeigen)
Berliner Format --- --- --- --- 3,31 3,81 4,14 4,80
Rheinisches Format --- --- --- --- 7,89 9,07 9,86 11,44

* Mindestgröße für Farbanzeigen: 1 ZF 50 mm, 2 + 3 ZF/4c 200 mm
** erscheint zusätzlich unter www.nordclick.de
*** Nur ein- oder zweispaltig möglich, Mindestgröße 20 mm, Gesamtumfang bis zu 120 mm, Farbe ab 50 mm.
**** ermäßigter mm-Preis für Kurverwaltungen, Fremdenverkehrsverbände, Hotels, Pensionen, Ferienhausvermieter, Gasthöfe, Sanatorien.

bis zu 13 % 

Kombinationsrabatt 

gegenüber Einzelbuchung

bis zu 13 % 

Kombinationsrabatt 

gegenüber Einzelbuchung
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Preise je 1000 Exemplare

Gewicht bis 20 g 30 g 40 g 50 g 60 g 70 g 80 g 90 g
Grundpreis € 110,00 117,00 125,00 140,00 148,00 163,00 171,00 185,00 
Ortspreis € 94,00 99,00 106,00 119,00 126,00 139,00 145,00 157,00 
Höhere Gewichte auf Anfrage

Gesamtauflage
Montag bis Freitag:
280.300 Exemplare
Sonnabend:
316.000 Exemplare

Nur Gesamtbelegung möglich.

Besonderes
Beilagen sind frei Haus an die
 einzelnen Mitgliedsverlage zu
 senden. Beilagen dürfen weder
Anzeigen für Dritte enthalten noch
in Form und Aufmachung den
 Eindruck eines Bestandteils der
 Zeitung erwecken.

sh:z Gesamtausgabe (ohne Elmshorner Nachrichten)
Der Nordschleswiger
sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG
Druckzentrum Schleswig-Holstein
Fehmarnstraße 1, 24782 Büdelsdorf, Tel. 04331/35202016

Flensborg Avis
Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg, Tel. 0461/50450

Dithmarschen Gesamt
Boyens Medien GmbH & Co. KG
Industriestraße 1, 25795 Weddingstedt, Tel. 0481/6886-252

Pinneberger Tageblatt Gesamt
Elmshorner Nachrichten (sh:z)
A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co. KG
Damm 9-19, 25421 Pinneberg, Tel. 04101/535115

Uetersener Nachrichten GmbH
Am Markt 10, 25436 Uetersen, Tel. 04122/925026

Fehmarnsches Tageblatt/Heiligenhafener Post
Druckhaus Walsrode, Hanns-Hoerbiger-Straße 6, 29664 Walsrode, Tel. 04371/86750

Exemplare
Montag bis Freitag Sonnabend

196.500 222.000
3.000 3.000

3.600 3.600

33.700 37.700

21.900 24.100
10.900 14.000

6.000 6.900

4.700 4.700

Technische Angaben
Höhe (geschlossene Seite): 
150 bis 310 mm
Breite: 105 bis 220 mm
Besondere Formate und Gewichte
nur nach Absprache.
Weitere Angaben zur technischen
Beschaffenheit von Beilagen auf
Anfrage.

Lieferanschriften
siehe unten (Seite 9)

Anlieferungstermin
7 Werktage vor Erscheinen

Hinweis
Beilagenaufträge sind erst nach
 Vorlage von Mustern bindend.

Musteranzahl
2 Stück

› Lieferanschriften Beilagen www.schleswig-holstein-presse.de
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Zeitungsformat
Berliner Format (BF)
Rheinisches Format (RF)

Satzspiegel
BF: 282 mm Breite x 430 mm Höhe
RF: 325 mm Breite x 480 mm Höhe

Seitenvolumen (1/1 Seite)
BF: 2.580 mm
RF: 3.360 mm

Spaltenzahl
BF: 6 Spalten
RF: 7 Spalten

Spaltenbreiten
1sp = 45 mm
2sp = 92 mm
3sp = 138 mm
4sp = 185 mm
5sp = 231 mm
6sp = 278 mm
7sp = 325 mm

Panorama
Mindesthöhe 200 mm (BF und RF)

Anzeigen unter Text
Mindestgrößen:
BF: 480 mm
RF: 560 mm

Druckunterlagen
Digitale Vorlagenanlieferung
Bitte liefern Sie fertige Druckunterla-
gen für bereits vorliegende Aufträge
bis spätestens zum jeweiligen Anzei-
genschluss digital als EPS- oder PDF-
Datei (mehrere Dateien in einem
Ordner zusammenfassen).

Leonardo Pro: 
0461/318566-50 
E-Mail: druckunterlagen@sh-presse.de

Schriften müssen in Pfade umgewan-
delt, in die Datei eingebunden oder
mitgeliefert werden.

Für angelieferte Dateien ist ein zei-
tungsüblicher Punktzuwachs nach
Ifra-Standard zu berücksichtigen.
Bitte übermitteln Sie uns mit dem
Anzeigenauftrag ein Muster der
Anzeige und den Dateinamen der
übertragenen Anzeigendaten.

Wir beraten Sie gern bei allen techni-
schen Fragen. Fordern Sie detaillierte
Informationen an unter: 
Telefon 0461/808-2012.

Punktraster
46er Raster, Rasterwinkelung: 
Gelb 0°, Cyan 15°,  Magenta 45°,
Tiefe 75°.

Bildbearbeitung
IFRA ISO Newspaper 26v4

Farben
Maßgeblich ist die bundesweit
 gültige, separierte HKS „Z“-Farbtafel,

gedruckt in der Euro-Skala. Alle
anderen Farbtöne nach entsprechen-
der zeitungsgerechter Vorlage und
rechtzeitiger Absprache, mindestens
1 Woche vor Anzeigenschlusstermin.
Farbtöne werden im Zusammendruck
der Skalenfarben („CMYK“) annä-
hernd erreicht und sind nicht rekla-
mationsfähig. 

Proofs
Für Farbanzeigen müssen 2 Andrucke
auf Zeitungspapier als Referenzmus-
ter mitgeliefert werden.

Platzierungswünsche
Platzierungswünsche werden nach
Möglichkeit erfüllt. Farbanzeigen
werden nach Möglichkeit in der ent-
sprechenden Rubrik platziert. 
Bei Nichteinhaltung besteht kein
Anspruch auf Preisnachlass.
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shp Schleswig-Holstein Presse: Leser pro Ausgabe Struktur in %

Geschlecht: männlich 290.000 44
weiblich 370.000 56 

Schulbildung: Volks-/Grundschule, Hauptschule 280.000 43 
weiterführende Schulen ohne Abitur/Mittlere Reife 260.000 39 
Abitur, Hochschulreife, Studium 120.000 18 

Berufstätigkeit: in Ausbildung 50.000 8 
berufstätig 320.000 49
Rentner, Pensionär 230.000 34 

Beruf (jetziger): Führungskräfte (Inhaber, Leiter von Unternehmen, Selbstständige, freie Berufe, 
leitende Angestellte und Beamte im höheren Dienst, selbstständige Landwirte) 50.000 8  
Fach- und Führungskräfte (Inhaber, Leiter von Unternehmen, Selbstständige, 
freie Berufe, leitende/qualifizierte Angestellte und Beamte im 
höheren/gehobenen Dienst, selbstständige Landwirte)  130.000 20 
einfache/mittlere Angestellte und Beamte im einfachen/mittleren Dienst 120.000 18 
Arbeiter, Facharbeiter 70.000 11 

Personen im Haushalt 1 Verdiener 220.000 34  
mit eigenem Einkommen: 2 Verdiener 370.000 56  

2 Verdiener und mehr 440.000 66 

Haushaltseinkommen 1.250,- € bis unter 1.750 € 120.000 18 
monatlich netto: 1.750,- € bis unter 2.250 € 130.000 20 

2.250,- € und mehr 340.000 51 

MA 2009



1. „Anzeigenauftrag/-abschluss“ im Sinne der
nach folgenden Allgemeinen Geschäfts bedin gun -
gen ist der Vertrag über die Veröffent li chung
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbung-
treibenden oder sonstigen Inserenten in einer
Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Ver öffent lichung
innerhalb eines Kalen derjahres abzurufen. Ist im
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auf-
trag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen
und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berech-
tigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer
2 genannten Frist auch über die im Auftrag
genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzei-
gen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt,
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten.
Die Rückerstattung entfällt, wenn die Nichterfül-
lung auf höherer Gewalt oder Streik im Risikobe-
reich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen wer-
den Text-Millimeterzeilen dem Preis ent spre -
chend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die
erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten
Nummern, bestimmten Ausgaben oder an
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffent-
licht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim
Verlag eingehen, dass dem Auftrag geber noch
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann,
wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszu-
führen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit min-
destens drei Seiten an den Text und nicht an
andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf-
grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als
Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kennt-
lich gemacht. Der Verlag behält sich die Ableh-
nung ungeeigneter Textteil anzeigen vor, wenn
nach verlegerischen, typografischen oder platz-
technischen Gesichts punkten eine Beein -
trächtigung der Lesbarkeit der Textteile eintritt.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen aufträge –
auch einzelne Abrufe im Rahmen eines
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn
deren Inhalt/Herkunft gegen Gesetze oder
behördliche Bestim mungen verstößt oder deren
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist.
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäfts -
stellen, Annahmestellen oder Vertretern aufge-
geben werden. Beilagen aufträge sind für den
Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Bei-
lage und deren Billigung bindend. Beilagen, die
durch Format oder Aufmachung beim Leser den
Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder
Zeitschrift erwecken oder aber Fremd anzeigen
enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auf-
traggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigen-
textes und einwandfreier Druck unterlagen oder
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich.
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte
Druckunter lagen fordert der Verlag unverzüglich
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen
der durch die Druckunterlagen gegebenen Mög-
lichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise
unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollstän-
digem Abdruck der Anzeige An spruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwandfreie Ersatz-
anzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt
der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemesse-
ne Nachfrist verstreichen oder ist die Ersatzan-
zeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auf-
traggeber ein Recht auf Zahlungs minderung oder
Rück gängigmachung des Auftrages. Schadens -
ersatzansprüche aus positiver Forderungs -
verletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss

und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefo-
nischer Auftragserteilung – ausgeschlossen.
Schadensersatzansprüche aus Unmög lichkeit der
Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz
des vorhersehbaren Schadens und auf das für die
betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende
Entgelt. Der Ausschluss bzw. die Beschränkung
greift nicht ein bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertre-
ters und seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung
des Verlages für Schäden wegen des Fehlens
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im
kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der
Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahr-
lässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen
Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für
grobe Fahrlässigkeit auf den voraussehbaren
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeige-
nentgelts beschränkt. Rekla mationen müssen –
außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – inner-
halb von vier Wochen nach Eingang der Rech-
nung geltend gemacht werden. 
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrückli chen
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zurückgesand-
ten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der
Übersendung des Probe abzugs gesetzten Frist
mitgeteilt werden. 
12. Sind keine besonderen Größen vor schriften
gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übli-
che tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung
zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Voraus zahlung
leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige, über-
sandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der
Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rech-
nung an laufenden Frist zu zahlen, sofern nicht
im Einzelfall eine andere Zahlungsfrist oder Vor-
auszahlung vereinbart ist.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden
Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet.
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vor -
liegen begründeter Zweifel an der Zahlungs -
fähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag
berechtigt, auch während der Laufzeit eines
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung
des Betrages und von dem Ausgleich offenste-
hender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 
15. Der Verlag liefert auf Wunsch ein Belegexem-
plar an die Rechnungsadresse. Kann ein Beleg
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine
Stelle eine rechtsverbindliche Beschei ni gung des
Verlages über die Veröffent lichung und Verbrei-
tung der Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter
Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber
gewünschte oder zu vertretende erhebliche
Änderungen ursprünglich vereinbarter Aus -
führungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Bei Zifferanzeigen wendet der Verlag für die
Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Zif-
feranzeigen werden nur auf dem normalen Post-
weg weitergeleitet. Die Eingänge auf Zifferanzei-
gen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschrif-
ten, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, wer-
den vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der
Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.
Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter
das Recht eingeräumt werden, die eingehenden
Angebote anstelle und im erklärten Interesse
des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das
zulässige Format DIN A4 (Gewicht 20 g) über-
schreiten sowie Waren, Bücher-, Katalogsendun-
gen und Päckchen, sind von der Weiterleitung
ausgeschlossen und werden nicht entgegenge-
nommen. Eine Entgegen nahme und Weiterlei-
tung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall
vereinbart werden, dass der Auftraggeber die
dabei entstehenden Gebühren/Kosten über-
nimmt. 
18. Druckunterlagen werden nur auf besondere
Anforderung an den Auftraggeber zurückge-
sandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei
Monate nach Erscheinen der Anzeige.
19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im
Geschäftsverkehr mit Voll-Kaufleuten, juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts oder bei
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei
Klagen Gerichtsstand Flensburg. Soweit Ansprü -
che des Verlages nicht im Mahnverfahren gel-
tend gemacht werden, bestimmt sich der
Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche
Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-
Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Ver-
tragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz
des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Bedingungen:
1. Änderungen der Anzeigen-Preisliste treten
sofort in Kraft. 
2. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen
sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Ver-
trägen und Abrechnungen mit den Wer bungs -
treibenden an die Preisliste des Verlages zu hal-
ten. Die vom Verlag gewährte Mittlungs -
vergütung darf an die Auftraggeber weder ganz
noch teilweise weitergegeben werden. Anzei-
genaufträge über Werbe agen turen werden zum
Grundpreis abgerechnet. 
3. Bei höherer Gewalt und anderen Betriebs -
störungen hat der Verlag Anspruch auf volle
Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn
die Aufträge mit 80 % der normalerweise
gedruckten Auflage erfüllt sind. Geringere Lei-
stungen sind, bezogen auf diese Auflage, nach
dem Tausenderpreis zu bezahlen. 
4. Bei Abbestellung einer gesetzten Anzeige
werden die Satzkosten berechnet. 
5. Sind etwaige Mängel bei den konventionell
bzw. digital angelieferten Druckunterlagen nicht
sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst
beim Druckvorgang deutlich oder liegt keine
Referenzvorlage vor, so hat der Werbungtreiben-
de bei unge nügendem Abdruck keine
Ansprüche. Das gleiche gilt bei fehlerhaften Wie-
derholungsanzeigen, wenn der Werbungtreiben-
de nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden
Anzeige auf den Fehler hinweist.
6. Soweit nicht wesentliche Vertragspflichten
verletzt sind, haftet der Verlag nur für Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit. Bei einer Inan-
spruchnahme durch den Auftraggeber ist der
Anspruch der Höhe nach auf den Anzeigenpreis
begrenzt. Ersatz für fehlerhafte Anzeigen wird
nur für die betreffende Ausgabe gewährt.
7. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und
Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche
Sorgfalt an, haftet aber nicht, wenn er von den
Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird.
Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages ver-
pflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröf-
fentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf
tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten
Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maß-
gabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Im
Innenverhältnis trägt allein der Auftraggeber die
Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche
Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung
gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auf-
traggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen
Dritter freizustellen, die diesem aus der Aus-
führung des Auftrages, auch wenn er nicht recht-
zeitig sistiert wurde, gegen den Verlag erwach-
sen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge
und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie
Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen
sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftrag-
geber daraus keinerlei Ansprüche gegen den
Verlag zu. Der Auftraggeber hält den Verlag auch
von allen An sprü chen aus Verstößen gegen das
Urheberrecht frei. 
8. Der Verlag kann für Anzeigen, die in Themen-
Kollektiven und Journalen veröffentlicht werden,
von der Preisliste abweichende Formate, Platzie-
rungen und Preise vereinbaren, die auch anteili-
ge Kosten für thematisch unterstützende redak-
tionell gestaltete Beiträge enthalten können.
9. Buchverlage erhalten für ihre eigenen Ver-
lagserzeugnisse einen Kollegenrabatt einge-
räumt, sofern die Abwicklung von Verlag zu Ver-
lag direkt erfolgt.
10. Der Verlag ist berechtigt, die bezüglich der
Geschäftsbeziehungen erforderlichen Daten,
gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Drit-
ten stammen, im Sinne des Bundesdaten -
schutzgesetzes zu verarbeiten.
11. Probeabzüge liefert der Verlag nur für Anzei-

gen ab einer Mindestgröße von ca. 100 mm. Die
Aufträge hierfür müssen nach Möglichkeit 24
Stunden vor Anzeigenschluss im Verlag vorlie-
gen. Als Annahmeschluss für umfangreiche Kor-
rekturen gilt der jeweilige Anzeigenschlusster-
min.
12. Aus einer Auflagenminderung kann bei
einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein
Anspruch auf Preisminderung hergeleitet wer-
den, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der
ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die
in der Preisliste oder auf andere Weise genannte
durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auf-
lage nicht genannt ist – die durchschnittlich ver-
kaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die
durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage
des vergangenen Kalenderjahres unterschritten
wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein
zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn
sie bei einer Auflage bis zu: 
- 50.000 Exempl. 20 v. H.
- 100.000 Exempl. 15 v. H. 
- 500.000 Exempl. 10 v. H. 
und bei einer Auflage über 500.000 Exempl. 5 v.
H. beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen
Preisminderungsansprüche ausgeschlossen,
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis
gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der An -
zeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 
13. Bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen, Ter-
min- oder Ausgabenänderungen, Text korrek -
turen und Abbestellungen übernimmt der Verlag
für Übermittlungsfehler keine Haftung. Ebenfalls
haftet der Verlag nicht für Fehler aufgrund
undeutlicher schriftlicher Aufträge.
14. Der Verlag behält sich das Recht vor, in allen
Druckerzeugnissen, einschließlich der Anzeigen-
texte, wahlweise die alte oder die neue Recht-
schreibung anzuwenden.
15. Der Sonnabend-Preis kommt für die Wochen -
endausgabe zur Anwendung. 
16. Bei Erstaufträgen von Kunden und Aufträgen
aus dem Ausland, erfolgt die Anzeigenschaltung
grundsätzlich erst nach Vorauszahlung. Gleiches
gilt auch für Beilagenaufträge.
17. Zahlung erfolgt sofort nach Rechnung serhalt
ohne Abzug.
17a. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten hat der
kaufm. Auftraggeber im Falle des Zahlungsverzu-
ges dem Verlag die üblichen Bankzinsen für Dis-
positionskredite als Mindest verzugs schaden zu
ersetzen. Darüber hinausgehende Verzugsschä-
den, insbesondere Einzie hungs kosten, kann der
Verlag dessen ungeachtet als weitergehenden
Verzugsschaden geltend machen. 
Im Geschäftsverkehr mit Nichtkaufleuten ver-
bleibt es bei den gesetzl. Regelungen der §§ 286
ff BGB. 
Für den Fall der Stundung behält sich der Verlag
das Recht vor, für den Stundungszeitraum, auf
deren Gewährung der Auftraggeber aber keinen
Anspruch hat, vom kaufm. oder nichtkaufm. Auf-
traggeber die üblichen Bankzinsen für Dispositi-
onskredite zu erlangen. Ohne dieses Recht
würde eine Stundung nicht gewährt werden.
18. Für die Anwendung eines Konzernrabattes
auf verbundenen Unternehmen ist der Nachweis
einer mehr als 50-prozentigen Kapitalbeteiligung
zu erbringen. 
19. Bei Insolvenzen oder gerichtlichen Ver -
gleichen entfällt jeder Nachlass. Im Falle der
Beschrei tung des Klageweges wird der auf die
streitgegenständliche Forderung gewährte Nach-
lass wieder belastet.
20. Entspricht die Größe einer digital angeliefer-
ten Druckunterlage im Rahmen üblicher Toleran-
zen nicht dem Anzeigenauftrag, behält sich der
Verlag das Recht vor, die Druck unterlage gemäß
der beauftragten Größe zu skalieren. Der Wer-
bungtreibende hat in diesem Fall keinen
Anspruch auf Preisminderung.
21. Für vermittelte Aufträge an fremde Werbeträ-
ger erfolgt kein Belegversand der veröffentlich-
ten Anzeige.
22. Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser
Allgemeinen und Zusätzlichen Geschäfts -
bedingungen unwirksam sein oder werden, so
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim mungen
hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestim-
mung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Bestimmung möglichst nahe kommt.

› Allgemeine Geschäftsbedingungen

für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
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